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Ihre Nachricht vom:       
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Unsere Nachricht vom:       
 
Name: R. Lehniger 
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Fax: +49 30 2601–1193 
E-Mail: fnfw@din.de 
Internet: http://www.fnfw.din.de 
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Normen für die Feuerwehr im September 2010 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
 
hiermit geben wir bekannt, dass als Ausgabe September 2010 die folgenden 
Neuerscheinungen des Normenausschusses Feuerwehrwesen (FNFW) direkt zu 
beziehen sind bei Beuth Verlag GmbH, 10772 Berlin, Tel. (030) 2601-2260, Fax (030) 
2601-1260, E-Mail: info@beuth.de. 
 
FNFW-Norm 
 
DIN 14674 Brandmeldeanlagen - Anlagenübergreifende Vernetzung 

Preis: EUR 49,90 
 

 
FNFW-Norm-Entwurf (Erscheinungsdatum 2010-09-06) 
 
E DIN 14676 Rauchwarnmelder für Wohnhäuser, Wohnungen und Räume mit 

wohnungsähnlicher Nutzung - Einbau, Betrieb und Instandhaltung 
Preis: EUR 75,10 
 

 
Hinweis auf Mitträger-Norm des NA Bauwesen (NABau) im DIN 
 
DIN 18230-1 Baulicher Brandschutz im Industriebau - Teil 1: Rechnerisch 

erforderliche Feuerwiderstandsdauer 
Preis: EUR 134,00 
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Die im Verteiler Genannten (ausgenommen die unter "Ankündigungsschreiben" 
Aufgeführten) erhalten die FNFW-Dokumente entsprechend Beschluss des Vorstands des 
FNFW kostenlos zur Verfügung gestellt.  
 
Im Norm-Entwurfs-Portal haben Sie nach Registrierung die Möglichkeit, sofort kostenfrei 
Inhalte von aktuellen Norm-Entwürfen zu lesen. Darüber hinaus können Sie sich für die 
Abgabe von Stellungnahmen zu Norm-Entwürfen anmelden. Das Online-Portal für Norm-
Entwürfe des DIN ist verfügbar unter www.entwuerfe.din.de. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
DIN Deutsches Institut für Normung e. V. 
Normenausschuss Feuerwehrwesen (FNFW) 
 
i. A.  
Gabriele Eipper 
Sekretärin 
 

Anlagen 

Verteiler 
FNFW-Norm (Papierfassung) 
Vorsitzender und stellvertr. Vors. des FNFW 
DFV-Präsident 
NA 031-Vt.-Länder – Innenministerien  
Obmann und stellvertr. Obmann 
des betreffenden Gremiums  
NA 031-02-01 AA (DIN 14674) 
 
FNFW-Norm-Entwurf (Papierfassung/Livelink) 
Vorsitzender (Livelink) 
Stellv. Vorsitzender des FNFW (Papierfassung) 
NA 031-Vt.-Länder Innenministerien (Papierfassung) 
Fachzeitschrift "BrandSchutz" (Papierfassung) 
Mitarbeiter des betreffenden Gremiums (Livelink): 
NA 031-02-01 AA (DIN 14676) 
NA 031-02-01-05 AK (DIN 14676) 
NA 031 BR (auf Anforderung Papierfassung) 
NA 031-Vt.-Bf (auf Anforderung Papierfassung) 
NA 031-Vt.-Lfs (auf Anforderung Papierfassung) 

Mitträger-Norm (Papierfassung) 
Vorsitzender und stellvertr. Vors. des FNFW 
Obmann und stellvertr. Obmann 
des betreffenden Gremiums  
NA 031-03-03 AA (DIN 18230-1) 
 
Ankündigungsschreiben 
Vorsitzender und stellvertr. Vorsitzender 
DFV-Präsident 
NA 031-Vt.-Länder – Innenministerien 
NA 031 BR Lenkungsausschuss 
NA 031-Vt.-Bf Berufsfeuerwehren 
NA 031-Vt.-Lfs Landesfeuerwehrschulen 
NA031-Vt.-NE Fachzeitschr./Neuerscheinungen 
NA 031-Vt.-O/V Organisationen/Verbände 
betreffende Gremien (Livelink) 
NA 031-02-01 AA (DIN 14674, E DIN 14676) 
NA 031-02-01-12 AK (DIN 14674) 
NA 031-03-03 AA (DIN 18230-1) 
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Einführungsbeitrag Norm/Entwurf 

 
DIN 14674 Brandmeldeanlagen - Anlagenübergreifende Vernetzung 

 
 
Dieser Norm-Entwurf enthält Mindestanforderungen an die anlagenübergreifende 
Vernetzung von Brandmeldeanlagen mit anderen Brandschutzanlagen sowie 
brandschutzfremden Anlagen wie zum Beispiel 
 

- Zutrittskontrollanlagen 

- Videoüberwachungsanlagen 

- Störungsmeldeanlagen 

- Zeiterfassungsanlagen 

- Lichtsteuerungsanlagen 

- Heizungssteuerungen 

- Gebäudeleittechnik (GLT) 

- Prozessleittechnik (PLT) 

- Einbruchmeldeanlagen (EMA/ÜMA) 

- Aufzugssteuerungen. 

 
Der Norm-Entwurf gilt in Verbindung mit DIN VDE 0833-2 (VDE 0833-2) und den 
jeweiligen Normen und Richtlinien für die verbundenen Anlagen. Er gilt nicht für die 
Vernetzung von Anlagen mit gleichartigen Funktionen (zum Beispiel Brandmeldeanlage 
mit Brandmeldeanlage).¶ 
 
Der Norm-Entwurf wurde vom Arbeitsausschuss NA 031-02-01 AA "Brandmelde- und 
Feueralarmanlagen" des FNFW erarbeitet. 
 
E DIN 14676 Rauchwarnmelder für Wohnhäuser, Wohnungen und Räume mit 

wohnungsähnlicher Nutzung - Einbau, Betrieb und Instandhaltung 
 

 
Für diesen Norm-Entwurf ist der FNFW-Arbeitsausschuss NA 031-02-01 AA "Brandmelde- 
und Feueralarmanlagen" im DIN zuständig.  
 
Dieser Norm-Entwurf legt Mindestanforderungen für die Planung, den Einbau, den Betrieb 
und die Instandhaltung von Rauchwarnmeldern nach DIN EN 14604 in Wohnhäusern, 
Wohnungen und Räumen mit wohnungsähnlicher Nutzung fest.  
 
Dieser Norm-Entwurf gibt Empfehlungen für den Nachweis der Kompetenz von 
Dienstleistungserbringern, die die Planung, den Einbau und die Instandhaltung von 
Rauchwarnmeldern durchführen.  
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Rauchwarnmelder im Sinne dieses Norm-Entwurfs können als Einzelrauchwarnmelder 
miteinander vernetzt und/oder an einer Warneinrichtung betrieben werden. Sie dürfen 
jedoch nicht auf eine Brandmeldeanlage nach DIN 14675 und DIN VDE 0833-2 
(VDE 0833-2) aufgeschaltet beziehungsweise als Ersatz für eine in Sonderbauvorschriften 
oder Baugenehmigungsverfahren geforderte Brandmeldeanlage verwendet werden.  
 
Dieser Norm-Entwurf gilt nicht für Räume und bauliche Anlagen, in denen eine 
Brandmeldeanlage nach DIN 14675 und DIN VDE 0833-2 (VDE 0833-2) bauaufsichtlich 
gefordert ist. Dieser Norm-Entwurf richtet sich an die für den Brandschutz zuständigen 
Behörden und am Bau beteiligte Personen, insbesondere Sachverständige, Feuerwehren, 
Hersteller von Rauchwarnmeldern, Planer, Architekten, Errichter, Dienstleistungserbringer 
der Immobilienwirtschaft, Bauherren, Eigentümer und Bewohner. Der Einsatz von 
Rauchwarnmeldern im Sinne dieses Norm-Entwurfs dient der frühzeitigen Warnung von 
anwesenden Personen vor Brandrauch und Bränden, so dass diese Personen auf das 
Gefahrenereignis angemessen reagieren können. Rauchwarnmelder sind nicht 
Bestandteil einer Brandmeldeanlage. Sie dienen daher nicht der Alarmierung einer Hilfe 
leistenden Stelle (zum Beispiel Feuerwehr) oder der automatischen Weiterleitung der 
Warnung an die Feuerwehr. 




